
Gesellschaft
8

Seit 2014 führt Ivo Tognella die Firma 
Tanner Holzbau & Sägerei AG in Me-
rishausen. Nach dem Brand im Sommer 
2017 wird der Wiederaufbau der Säge-
rei in naher Zukunft abgeschlossen sein. 
Aufgewachsen ist Ivo Tognella in der 
schön gelegenen Gemeinde Barzheim, in 
der er als Kind die Freiheiten des Landle-
bens und die Natur geniessen konnte.

«Bock»: Herr Tognella, was schätzen Sie 
an der Region am meisten?
Ivo Tognella: Seit ich als Zimmermann 
auf Wanderschaft war und nach über drei 
Jahren zurück nach Hause gekommen bin, 
ist mir die Vielfalt unserer Region erst rich-
tig bewusst geworden. Im Sommer gehe 
ich gerne im Rhein baden oder mache eine 
Schifffahrt. Den Reiat kenne ich gut aus 
meiner Kinder- und Pfadi-Zeit. Der Klett-
gau mit seiner Weite und den Rebbergen 
ist auch sehr schön und mit dem Randen 
bin ich besonders verbunden, seitdem ich 
im Durachtal lebe und vom Wald das Holz 
verarbeiten darf. Auch die zentral gelege-
ne Stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten ist 
einzigartig und wunderschön. Stein am 
Rhein ist für mich die Perle am Rhein. 
Mir gefallen dort die wunderschönen alten 
Fachwerkhäuser und die Burg Hohenklin-
gen. Zudem gibt es im Kanton viele Frei-
zeit- und Sportangebote, die ich seit mei-
ner Kindheit gerne nutze.

Was möchten Sie hier nicht missen?
Tognella: Den ländlichen Charakter, der 
unseren Kanton ausmacht und der die 

Leute prägt. Die Land- und Waldwirt-
schaft, der Rebbau und das Baugewerbe 
haben seit Jahrhunderten unsere Region 
zu dem gemacht, was wir heute liebevoll 
erhalten sollten. Ich denke, das sollten wir 
wertschätzen.    

Welcher Ort ist in der Region Ihr Lieb-
lingsort und warum?

Tognella: Für mich ist mein Wohnort 
Merishausen und das Durachtal mit dem 
Randen zu meinem Lieblingsort gewor-
den. Hier fühle ich mich wohl und zu 
Hause. Meine Familie und ich wurden in 
Merishausen herzlich aufgenommen und 
die Bewohnerinnen und Bewohner sind 
sehr kontaktfreudig, offen und hilfsbe-
reit.� (nh.)

Für Ivo Tognella gehören sein Wohnort Merishausen und das Durachtal mit dem Randen zu 
seinem Lieblingsort in der Region.� Bild: mt.
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Frau A. kam 
letzte Woche 

ganz aufgebracht zu 
uns und erzählte, 
dass der Halbbruder 
ihres verstorbenen 
Mannes im Rah-

men der Regelung der Erbschaft von 
ihr Geld fordere. Das könne aber doch 
nicht sein, er war nicht mal in Kontakt 
mit dem Erblasser! Doch leider ist es so, 
dass der Halbbruder einen Viertel des 
Nachlassvermögens bekommen wird. 
Der Mann von Frau A. hat nämlich kein 
Testament hinterlassen. Viele Ehegatten 
glauben, dass der Überlebende Alleiner-
be wird, wenn keine Kinder vorhanden 
und die Eltern vorverstorben sind. Dabei 
verwechseln sie den Pflichtteilsschutz 
mit der gesetzlichen Erbfolge. Es ist zwar 
so, dass lediglich der Ehegatte, die Kin-
der und – nach heute noch geltendem 
Erbrecht – die Eltern einen Pflichtteils-
anspruch haben, doch gesetzlich erhält 
der überlebende Ehegatte «nur» drei 
Viertel des Nachlassvermögens, wenn 
er mit Erben des elterlichen Stammes 
zu teilen hat. Zum elterlichen Stamm 
gehören auch die Geschwister und sogar 
die Nichten und Neffen. Dieses gesetz-
liche Erbrecht greift aber nur, wenn der 
Erblasser nichts anderes verfügt.

Damit kommen wir auch schon zum 
springenden Punkt: Mit einem Satz 
hätte der Ehemann von Frau A. sie 
testamentarisch als Alleinerbin ein-
setzen und somit seinen Halbbruder 
von der Erbfolge ausschliessen können 
(da dieser keinen Pflichtteilsschutz hat). 
Dies hätte zudem den Vorteil gehabt, 
dass die – in der Praxis oftmals mit 
vielen Unwägbarkeiten verbundene – 
güterrechtliche Auseinandersetzung 
(zur Bestimmung des Nachlasses) keine 
Bedeutung gehabt hätte. Für Frau A. 
ist es leider jetzt zu spät, aber Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, können Ihren 
letzten Willen festhalten und solche 
Überraschungen vermeiden.
In einem Erbvertrag können Ehegatten 
und natürlich auch unverheiratete Paare 
einen Schritt weitergehen und zusam-
men ihre Nachlässe planen. Da können 
dann auch kompliziertere Planungsins-
trumente wie Vor- und Nacherbschaf-
ten, Legate oder sogar die Gründung 
einer Erbstiftung zum Thema werden. 
Denn wenn keine pflichtteilsgeschütz-
ten Erben vorhanden sind, kann die 
Nachlassplanung ganz einfach oder 
durchaus ganz kompliziert sein.

mit einem satz die 
erbfolge regeln
RATGEBERKOLUMNE
MEIN WILLE GESCHEHE

Kathleen Leu-Vacher, Heresta GmbH, SH

052 632 10 00, www.heresta.ch

Wir halten  

uns an die  

geltenden  

Corona-Schutz-

massnahmen!

Vom Fleckenentfernen über Motten- und Milbenschutz bis zur Rückfettung: 
Die Tep pichwäscherei & Reparaturzentrum in Neuhausen sorgt sich um Ihren Teppich. Das Geschäft Teppichwäscherei und Reparaturzentrum Neuhausen hat eine lange Tradition. Seit über 60 Jahren wird 
es als Familienunternehmen geführt und liegt aktuell bereits in der dritten Generation. Spezialisiert hat sich das Geschäft auf alle Arten von Reparaturen, Wäsche und Pfle ge von persischen Teppichen.

Umfangreiches Angebot: 
Die Teppichwäscherei entfernt jegliche Art von Flecken mit biologischer Handwäsche. Allgemein 
werden für die Tep pichpflege nur biologische Extrakte wie Zitronen, Laven del, Rosmarin oder 
Rosen eingesetzt. Dies auch aus dem Grund, da viele Personen allergisch auf chemische Pro-
dukte reagieren. Die Extrakte verleihen Ihrem Teppich ausserdem eine frische Duftnote. Teppiche 
werden hier auch geschmä lert oder gekürzt, die Fransen und Kanten erneuert sowie abgelaufene 
Stellen ausgebessert. 

Unverzichtbar: 
Jeder Teppich benötigt früher oder später eine Rückfet tung, auch das erledigt das Team des 
Reparaturzentrums. Diese Rückfettung gibt dem Teppich seine vollen und natür lichen Farben 
zurück und er erstrahlt nach der Behandlung in neuem Glanz. Notwendig ist für einen Teppich 
auch ein Motten- und Milbenschutz. Mit dem Staubsauger werden diese nur oberflächlich aus 
dem Teppich entfernt und wer den nie ganz verschwinden. Lassen Sie Ihren Teppich von Motten 
und Milben befreien und verhindern Sie dadurch lästige Allergien. 

Beste Pflege: 
Die Teppichwäscherei ist besonders schonend, denn es werden nur natürliche Substanzen ver-
wendet. Neben Schmutz wie Staub und Sand entfernt die Wäsche Motten, Milben oder Pilze, 
weswegen auch Allergiker nicht auf Tep piche verzichten müssen. «Ganz wichtig ist, dass Teppi-
che alle paar Jahre eine Rück fettung benötigen», erklären die Teppichexperten. Diese sorge für 
glänzendes, weiches Material. 

Hochwertiges Material für die Reparaturen: 
Die Fachkräfte erneuern die Teppichfransen - und alles sieht wieder aus wie neu. Abgetretene 
oder aufgeriebene Kanten am Teppich können hier ebenfalls repariert werden oder beschädigte 
Stellen nachgeknüpft werden. Dazu wer den ausschliesslich hochwertige und originale Materia-
lien verwendet. Teppiche können ausserdem bei Bedarf ge schmälert oder gekürzt werden. 

35% 
Frühlingsputzaktion 

auf Wäsche  

und Reparatur!

Aktion gültig vom 

8. – 12. April 2021!

Teppichhaus Stein am Rhein
Oberstadt 17, 8260 Stein am Rhein
Mo – Fr 9.00 – 18.00 Uhr
Telefon: 052 503 03 13
Mail: Teppichhaus-SteinamRhein@gmx.ch 

Vollumfängliche Pflege für Ihren Teppich
Der Service macht den Unterschied! Kostenloser Abhol- und Bringservice!

Vereinbaren Sie telefonisch einen Termin unter Telefon 052 503 03 13

ACHTUNG ACHTUNG!Gerne nehmen wir Ihre ausgedienten Teppiche und verkaufen sie für Sie zu Höchstpreisen weiter.

3 Jahre Garantie  

auf Reparaturen


